
Hundesteuer

Hunde im Alter von 6 Monaten und darüber sind meldepflichtig. Die Rechnung für die Hundesteuer wird per
Post zugestellt.

Bitte melden Sie uns sämtliche Mutationen.

Verordnung über das Halten von Hunden

Zuständige Abteilung
Einwohnerkontrolle

https://www.gemeinde-andermatt.ch/public/upload/assets/882/10_Verordnung%20Hunde.pdf?fp=1
https://www.gemeinde-andermatt.ch/verwaltung/abteilungen/einwohnerkontrolle.html/48/unit/4

